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Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung des 

Stadtrates (2024/StR/035) vom 01.02.2024 

__________________________________________________________________________ 

 

T a g e s o r d n u n g 

 

 

1. Bekanntgaben 

2. Anträge aus den Fraktionen: 
Antrag Freisinger Mitte vom 11.12.2023 "Ratsbegehren" 

3. Satzung über die Erhebung von Gebühren für städtische Sportanlagen 
Beschluss 

4. Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) 
Beschluss 

5. Stellenplan 2024 
Beschluss 

6. Haushalt 2024  
Beschluss 

7. Finanzplan der Stadt Freising 2024 bis 2027 
Beschluss 

8. Berichte und Anfragen 

 

TOP 1 Bekanntgaben 

Anwesend: 32 

 

Es liegen keine Bekanntgaben vor. 

 

 

TOP 2 Antrag aus den Fraktionen  

Antrag Freisinger Mitte vom 11.12.2023 „Ratsbegehren“ 

Anwesend: 32 
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TOP 3 Satzung über die Erhebung von Gebühren für städtische Sportanlagen 

Anwesend: 32 
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Beschlussvorlage der Verwaltung: 

Nach Vertagung des einstimmigen Empfehlungsbeschlusses im Stadtrat am 26.10.23 hat 

der Stadtrat in seiner Sitzung am 30.11.23 die Sportanlagengebührensatzung zur Beratung 

in den Finanz- und Verwaltungsausschuss zurückverwiesen. 

Die Sportanlagengebührensatzung wird nun nach Beteiligung der Referentinnen und Refe-

renten sowie dem Stadtverband für Sport in modifizierter Form zur Beschlussfassung vorge-

legt. Konkret wird vorgeschlagen, die Hallengebühren am Wochenende stufenweise über ei-

nen Zeitraum von drei Jahren an die derzeit geltenden Hallengebühren des Landkreises 

Freising anzupassen. Hierfür soll eine zusätzliche maximale Tagessatzpauschale für den er-

mäßigten Nutzerkreis am Samstag und Sonntag eingeführt werden.  

Der Tageshöchstsatz für eine 3-fach-Halle für Erwachsene und Jugendliche beträgt dabei ab 

01.04.2024 1/3 der Tageshöchstsatzpauschale von Montag bis Freitag. Dies entspricht 70 

Euro für Erwachsene sowie 35 Euro für Jugendliche am Wochenende.  Anzumerken ist, 

dass bisher am Wochenende in der Luitpoldhalle bei Veranstaltungen mit Hausmeisteroption 

eine Tagespauschale von 72 Euro erhoben wurde.  

Vor dem Hintergrund der Forderung nach einer Beibehaltung der günstigen Tagespauschale 

am Wochenende von teilweise 20 Euro für eine 3-fach-Halle ist mitzuteilen, dass aus Grün-

den der errechneten kostendeckenden Gebühr für eine 3-fach-Halle von 171,36 Euro je 

Stunde der Forderung aus Verwaltungssicht nicht entsprochen werden kann. Zu berücksich-

tigen ist außerdem nach wie vor die Vorgabe des Bayerischen Kommunalen Prüfungsver-

bandes, die Sportgebühren angesichts der hohen Defizite im städtischen Haushalt dringend 

zu erhöhen sowie das bisherige Gebührenungleichgewicht am Wochenende im Vergleich zu 

den geltenden Gebühren Montag bis Freitag.    

Ab 01.04.2025 soll der maximale Tagessatz am Samstag und Sonntag dann auf 2/3 des ma-

ximalen Tagessatzes Montag bis Freitag erhöht werden (Beispiel 3-fach-Halle: Erwachsene 

140 Euro, Jugendliche 70 Euro). 

Ab 01.04.2026 soll der maximale Tagessatz am Samstag und Sonntag auf Höhe des maxi-

malen Tagessatzes Montag bis Freitag und somit auf Gebührenhöhe des derzeitigen Land-

kreisniveaus angehoben werden.  

Die schrittweise Anpassung an die Gebühren des Landratsamtes wird aus Gründen der 

Gleichbehandlung aller Sportvereine, die Sporthallen im Stadtgebiet nutzen und auch aus 

Flexibilitätsgründen der Hallennutzung empfohlen. 
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Beschluss Nr.278/35a 

Anwesend: 32   Für: 32 Gegen: 0 den Antrag: 

 

Die Sportanlagengebührensatzung (SportanlagenGebS) der Stadt Freising, die wesentlicher 

Bestandteil des Beschlusses ist und der Erstschrift des Protokolls in Ablichtung beiliegt, wird 

beschlossen.  

Der Stadtratsbeschluss Nr. 151/17 a vom 17.03.2016 über die Gebührenfestsetzung für die 

Benutzung der städtischen Sporthallen wird aufgehoben. 

 

TOP 4 Satzung über die Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) 

Anwesend: 32 

Beschlussvorlage der Verwaltung: 

Zur Erreichung eines genehmigungsfähigen Haushalts prüfte das Finanzreferat die Erhö-

hung der Realsteuerhebesätze rückwirkend zum 01.01.2024. Die Rückwirkende Erhöhung 

ist gemäß § 25 GrStG bzw. § 16 GewSt bis zum 30.06 eines Kalenderjahres zulässig. 

Als Realsteuern gelten die Grund- und Gewerbesteuer, die durch das Steueramt festgesetzt 

werden. 

Die bisherigen Hebesätze generierten folgende Einnahmen in 2023 (abgerundet auf volle 

Tausend Euro): 

Grundsteuer A, Hebesatz 350 %, Einnahmen: 128.000 € 

Grundsteuer B, Hebesatz 360 %, Einnahmen: 5.866.000 € 

Gewerbesteuer, Hebesatz 380 %, Einnahmen: 33.548.000 € 

Durch Anpassung der Hebesätze steigern sich die Einnahmen voraussichtlich wie folgt (ab-

gerundet auf volle Tausend Euro): 

Grundsteuer A, Hebesatz 370 %, Mehrung: 7.000 € 

Grundsteuer B, Hebesatz 380 %, Mehrung: 325.000 € 

Gewerbesteuer, Hebesatz 395 %, Mehrung: 1.324.000 € 

Die letzte Anhebung der Hebesätze fand für die Grundsteuer A und B 2016 und für die Ge-

werbesteuer 1993 statt. 

Die Hebesätze waren bisher Bestandteil der Haushaltssatzung und wurden mit ihr gemein-

sam beschlossen. Nachdem über die Haushaltssatzung 2024 später beraten wird, erfolgt die 
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Genehmigung der Rechtsaufsicht vermutlich erst März 2024. Um den Steuerpflichtigen Pla-

nungssicherheit zu geben und Nachzahlungsbeträge möglichst gering zu halten, benötigt es 

eine zeitnahe Umsetzung der Erhöhung. Durch eine Hebesatzsatzung kann die Umsetzung 

direkt nach Beschluss, Ausfertigung und Bekanntgabe erfolgen und Steuerpflichtige erhalten 

zeitnah den neuen Bescheid. 

 

Beschluss Nr.279/35a 

Anwesend: 32   Für: 28 Gegen: 4 den Antrag: 

 

Die Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung), die wesent-

licher Bestandteil dieses Beschlusses ist, und der Erstschrift des Protokolls in Anlage bei-

liegt, wird genehmigt. 

 

TOP 5 Stellenplan 2024 

Anwesend: 32 

Beschlussvorlage der Verwaltung: 

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss wurde am 06.11.2023 und am 20.11.2023 über die 

Änderungen des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2024 informiert. Der Personalrat wurde 

anschließend gemäß Art. 76 Abs. 3 Satz 1 BayPVG angehört und um eine entsprechende 

Stellungnahme gebeten. Am 15.01.2024 hat der Finanz- und Verwaltungsausschuss einen 

Empfehlungsbeschluss zur Aufstellung des Stellenplans 2024 gefasst. 

Durch eine späte Haushaltsgenehmigung und daher einer späten Besetzung der Planstellen, 

wird seitens dem Referat 1 auf eine durch neu geschaffene Stellen generierte Erhöhung des 

Personalhaushalts für das Haushaltsjahr 2024 verzichtet. 

 

Beschluss Nr.280/35a 

Anwesend: 33   Für: 32 Gegen: 1 den Antrag: 

 

Der Stadtrat beschließt die Änderungen für den Stellenplan 2024 gemäß Anlage, die wesent-

licher Bestandteil des Beschlusses ist und der Erstschrift des Protokolls in der Anlage bei-

liegt. 
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TOP 6 Haushalt 2024 

    Anwesend: 33 

Beschlussvorlage der Verwaltung: 

Der Haushaltsplan wurde unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen erstellt. 

Der Haushaltsplan wird durch die Festsetzung in der Haushaltssatzung für die Haushaltsfüh-

rung verbindlich. 

 

Beschluss Nr.281/35a 

Anwesend: 33   Für: 33 Gegen: 0 den Antrag: 

 

Die Haushaltssatzung der Stadt Freising für das Haushaltsjahr 2024 samt ihren Anlagen, die 

wesentlicher Bestandteil des Beschlusses sind und der Erstschrift des Protokolls in der An-

lage beiliegen, wird genehmigt. 

 

TOP 7 Finanzplan der Stadt Freising 2024 bis 2027 

 Anwesend: 33 

Beschlussvorlage der Verwaltung: 

Der vorgelegte Finanzplan wurde unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen erstellt. 

Der Finanzplan ist Anlage zum Haushaltsplan. Nach der VV Nr. 2 zu § 24 KommHV-K ist 

über den Finanzplan gesondert zu beschließen. 

 

Beschluss Nr.282/35a 

Anwesend: 33   Für: 29 Gegen: 4 den Antrag:  

 

Der Finanzplan 2024 bis 2027 der Stadt Freising, der wesentlicher Bestandteil des Beschlus-

ses ist und der Erstschrift des Protokolls in der Anlage beiliegt, wird genehmigt. 

 

Top 8  Berichte und Anfragen 

  Anwesend: 33 

 

Es liegen keine Berichte und Anfragen vor.  


